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Das bisherige Verfahren 

2-stufiges Verfahren zur Schaffung von Baurechten 
 

  

1. Der Rahmenplan - entwickelt die Vision und prüft die Machbarkeit 

2. Die Bebauungspläne - schaffen die konkreten Baurechte 

 

Wir sind im Rahmenplanverfahren: 

 

20.09.2012 Startschuss zum Verfahren „Wohnbauflächen Mühlenweg – 

Harckesheyde“  
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Juni 2014 Beauftragung von Herrn Messerschmidt als Berater zur Zertifizierung des 

Projektes als nachhaltiges Siedlungsprojekt durch die DGNB  

(Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen) 

 

 

22.07.2014 erstes Gespräch mit den Grundeigentümern; Vorstellung der 

vorliegenden Planung, des Verfahrens und der Entwicklungsmöglichkeiten  

 

 

25.09.2014 Durchführung der frühzeitigen  

Beteiligung mit ca. 200 Bürgerinnen und  

Bürgern und Auswertung der Ergebnisse 
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13.11.2015 – 17.11.2015 Perspektiven- 

werkstatt zum Rahmenplan  

mit anschließender Vorstellung im  

Ausschuss für Stadtentwicklung  

und Verkehr 

 

  

 

 

 

 

27.02.2016 Bürgerforum aufbauend  

auf den Ergebnissen der Perspektiven- 

werkstatt 
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Der illustrative Rahmenplan –  

eine erste Vision für das Quartier 
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seit April 2016 Beauftragung  verschiedener Büros, um Themen vertiefend zu 

bearbeiten: 

 

Rahmenplanung   Büro Evers & Küssner aus Hamburg 

 

nachhaltiges Mobilitätskonzept  Büro SBI aus Hamburg 

 

Natur und Freiraum   Landschaftsplanungsbüro Jacob  aus  

    Norderstedt 

 

Wasserkonzept     Ingenieurbüro Kraft aus Berlin 

 

Energiekonzept   Büro ee-concept aus Darmstadt 

 

Baumgutachten    Büro Thomsen aus Norderstedt 

 

Artenschutzpotenzial- 

abschätzung     Herr Lutz – Biologe aus Hamburg 
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Juni 2016 erste Einschätzung zur  

Nachhaltigkeit des Projektes durch  

Herrn Messerschmidt, Zusammenfassung  

der Ergebnisse und Vorstellung im  

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 
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• Die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V. ist ein gemeinnütziger 

Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, nachhaltiges Bauen zu fördern. 

• Die DGNB bietet Zertifikate für Gebäude bzw. für Stadtquartiere an 

 

 

Es werden die Themenfelder: 

• Ökologie,  

• Ökonomie,  

• soziokulturelle  

und funktionale Aspekte,  

• Technik,  

• Prozesse und  

• Standort untersucht 

 

 

 

 

Wer ist die DGNB und was wird zertifiziert 
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Unser Ziel ist es, Platin zu erreichen! 
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 seit September 2016 wird in verschiedenen Gruppen zu unterschiedlichen 

Themen gearbeitet: 

 

In der Gruppe Freiräume zu den Fragen 

• Wieviel Bedarf an Spielplätzen  

gibt es 

• Wie groß sollten diese Spielplätze  

sein 

• Welche Knickabstände sind  

einzuhalten 

• Wie kann man Wasser in den  

Freiräumen erlebbar machen 

• … 

In der Gruppe soziale Infrastruktur zu den Fragen 

• Wie groß sollte eine Kindertagesstätte sein 

• Wo sollte sie im Plangebiet liegen 

• Wie sollte sie angebunden sein 

• … 

In der Gruppe Flächenverteilung und –verfügbarkeit zu den Fragen 

• Welche Flächen sind verfügbar, welche Eigentümer gehen mit uns den Weg 

• Wie werden Infrastruktureinrichtungen, gemeinschaftliche Einrichtungen 

gerecht verteilt 

• … 
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In der Gruppe Wasserkonzept zu den Fragen 

• Wie kann man Regenwasser nutzen 

• Wieviel Regenwasser fällt im Plangebiet an 

• Wie kann Brauchwasser genutzt werden 

• Welche rechtlichen Anforderungen 

müssen berücksichtigt werden 

• … 

 

 

In der Gruppe Mobilität zu den Fragen 

• Wie wird das Plangebiet erschlossen 

• Wie erfolgt die Anbindung an den ÖPNV – Wo fährt der Bus lang 

• Welcher Stellplatzschlüssel wird angenommen und wo werden die Fahrzeuge 

untergebracht 

• … 

 

 
Ziel ist es, die 

Erkenntnisse in der 

nächsten Stufe in 

den Rahmenplan 

einzuarbeiten. 
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30.11.2016 2. Eigentümerveranstaltung – Vorstellung des Sachstandes, 

Erläuterung der Bedeutung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung und 

Vorstellung und Erläuterungen zur Absichtserklärung 
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Warum benötigen wir eine Absichtserklärung? 

Wir brauchen die Sicherheit zur Flächenverfügbarkeit, um … 

 

… Entscheidungen treffen zu können.  

 

…Vorgaben für die Gutachter definieren zu können.  

• z.B. ob gemeinsame Wasserkonzepte umgesetzt werden können 

• oder ob es gemeinsame Energiekonzepte geben kann 

 

... Planungssicherheit zu haben, auf welchen Flächen eine Entwicklung 

stattfinden kann.  

 



Welche Szenarien können eintreten 
Alle Grundeigentümer unterzeichnen die Absichtserklärung und 

bekennen sich damit zur gemeinsamen Entwicklung eines nachhaltigen 

Stadtquartieres. 

 

• Die Gutachten, wie das Wasserkonzept, das Energiekonzept 

können abschließend erarbeitet werden. 

• Der Rahmenplan - Entwurf kann unter Berücksichtigung der 

vorliegenden Erkenntnisse, Gutachten fortgeschrieben werden. 

• Das Rahmenplan – Verfahren kann wie bisher weiter bearbeitet 

werden. 

 

Nur einige Grundeigentümer unterzeichnen die Absichtserklärung. 

 

• Im Rahmenplan wird für diese Grundstücke die derzeitige Nutzung 

festgeschrieben, d.h. es entsteht kein Bauland. 

• Oder die betreffenden Grundstücke werden aus dem Plangebiet 

heraus genommen. 

• Das Plangebiet und das Verfahren werden entsprechend angepasst 

und fortgeführt. 
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Die Absichtserklärung 
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Die Absichtserklärung – die Inhalte 
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Die Absichtserklärung – die Inhalte 
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• Die Abgabefrist für die unterzeichneten Absichtserklärungen läuft bis 

zum 13.01.2017! 

 

• Die Bearbeitung des Rahmenplanes läuft derzeit parallel weiter.  

 

• Nach dem 13.01.2017 wissen wir, welche Flächen verfügbar sind. 

 

• Danach überarbeiten wir den illustrativen Rahmenplan unter 

Berücksichtigung der Flächenverfügbarkeit. 
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Wie geht es weiter? 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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